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I. Veroffentlichungen, die in das Amtliche Gultigkeitsverzeichnis rheinland-pfalzischer Ver-

waltungsvorschriften (Giultigkeitsverzeichnis) aufgenommen werden

2325 Forderung der Dorferneuerung (VV-Dorf)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und fur Sport
vom 21. August.2024 (1131-0003#2021/0001-0301 384.0018)
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Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck
Zur Forderung der Dorferneuerung gewahrt das Land

Zuwendungen im Rahmen der hierzu im Landeshaushaltsplan bereitgestellten Mittel aufgrund des § 25 Abs. 1
Nr. 10 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), des Gesetzes tber die Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung
der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes”, der §§ 23 und 44 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und
der dazu ergangenen Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. De-
zember 2002 (MinBL. 2003 S. 22, 324; 2022 S. 266) in der jeweils geltenden Fassung.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung von Zuwendungen besteht nicht. Die Bewilligungsbehorden entscheiden
nach pflichtgemallem Ermessen im Rahmen der verfiigharen Haushaltsmittel.

Der Dorferneuerung kommt in Rheinland-Pfalz eine grofse landespolitische Bedeutung zu. Sie ist kommunale
Selbstverwaltungsaufgabe und ein wesentlicher Bestandteil landlicher Strukturpolitik. Ziel der Dorferneuerung
ist es, die Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltverhaltnisse auf dem Land nachhaltig zu verbessern.

Durch die Dorferneuerung soll das biirgerschaftliche Engagement mobilisiert und eine eigenstandige und zu-
kunftsbestandige Entwicklung des Dorfes gefordert werden. Die Funktionsvielfalt der Dorfer in 6konomischer,
okologischer, sozialer und kultureller Hinsicht zu erhalten und zu starken ist ein Hauptanliegen der Dorferneue-
rung.

Vor dem Hintergrund sich standig andernder Herausforderungen, vor allem mit Blick auf den demographischen
Wandel, die Digitalisierung, die Energiewende und den Klimaschutz, sollen die Dorfer auf kiinftige Erfordernisse
vorbereitet werden.

Der Innenentwicklung und Starkung des Ortskerns ist dabei eine Forderprioritat einzuraumen.

Die Dorferneuerung baut auf das Potential aller am Dorferneuerungsprozess Beteiligten, vor allem jedoch auf
das burgerschaftliche Engagement und das aktive Vereins- und Gemeindeleben in den Dorfern.

Vorrangige Ziele der Dorferneuerung sind

* die ortliche Grundversorgung mit Gltern des taglichen Bedarfs sichern oder wiederherstellen,

* die interkommunale Zusammenarbeit der Ortsgemeinden fordern,

* leerstehende, ortshildpragende Gebaude zum Wohnen und Arbeiten umnutzen,

* ortshildpragende und regionaltypische Gebaude und Siedlungsstrukturen erhalten und erneuern,
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* die Verwendung landschaftstypischer Materialien und deren zeitgemafie Anwendung fordern,
*  wohnstattennahe Arbeitsplatze schaffen und sichern,

* soziale und kulturelle Initiativen fordern und die Gemeinschaft der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner
starken,

*  Beitrage zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Energiewende, zur Mobilitat, zur Ver-
kehrsberuhigung, zur Digitalisierung und zur Barrierefreiheit zu unterstiitzen sowie

* die Begleitung und Durchfiihrung einer umfassenden Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rah-
men einer Dorfmoderation.

2 Gegenstand der Forderung

Im Rahmen der Dorferneuerung werden Zuwendungen fiir folgende Vorhaben privater und kommunaler An-
tragsteller, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, gewahrt:

2.1 Vorbereitung und Prozesshegleitung

2.1.1 Vorbereitung und Durchfithrung der fiir den Dorferneuerungsprozess notwendigen Informations-, Bildungs-
und Beratungsarbeit im Rahmen der Dorfmoderation,

2.1.2  Neuaufstellung und Fortschreibung bestehender Dorferneuerungskonzepte,
2.1.3 Planungs- und Beratungsleistungen fiir private Bauherren im Rahmen der Schwerpunktanerkennung,

2.1.4 ganzheitliche Prozessbegleitung bei der Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes fir die Dauer der
Schwerpunktanerkennung - hierunter konnen z. B. Konzepte und Mallnahmen zur Dorfékologie, zur Energie-
wende, zur Klimawandelanpassung sowie fiir MaRnahmen gegen Leerstande fallen.

240
241

2.2 Bauliche und weitere Vorhaben im Dorf

2.2.1 Schaffung, Erhaltung und Ausbau dorfgemafer Gemeinschaftseinrichtungen, wie z. B. Mehrfunktionshauser,
Raume zur gemeindlichen und gemeinschaftlichen Nutzung sowie der gestalterischen Anpassung an das Orts-
bild,

2.2.2  Vorhaben und kleine bauliche Projekte ortlicher Sozial-, Kultur- und Beratungsarbeit, insbesondere von ortli-
chen Interessengemeinschaften unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen und
alteren Menschen, und Initiativen im Dorf,

2.2.3 investive Vorhaben zur Schaffung von bedarfsgerechten offentlichen und biirgerschaftlichen Einrichtungen
zur Forderung der ortlichen Grundversorgung, der Dorfgemeinschaft und der Dorfkultur (z. B. Dorfladen, Dorf-
Cafes etc.),

2.2.4 bauliche Mallnahmen zum Um-, An- und Ausbau alterer orts- und landschaftspragender Gebaude mit Hof
und Grinflachen einschlieBlich des Innenausbaus sowie denkmalpflegebedingter, energetischer und baudkologi-
scher Mehraufwendungen,

2.2.5 Umnutzung dorflicher Bausubstanz oder SchlieBung von Bauliicken in maf3stablicher, dorflicher Architektur,

2.2.6  Abriss nicht erhaltenswerter Bausubstanz im Innenbereich zur Bewaltigung stadtebaulicher Missstande und
zur Schaffung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung einschliefSlich Entsiegelung und Entsorgung der
dabei anfallenden Abrissmaterialien auf der Grundlage eines aussagekraftigen Dorferneuerungs-/Dorfentwick-
lungskonzeptes zur Innenentwicklung und Vitalisierung der Ortskerne,

2.2.7 bauliche MafRinahmen innerhalb der Ortslage zur Erhaltung und Neueinrichtung von wohnstattennahen Ar-
beitsplatzen, soweit hierfur keine Wirtschaftsfordermittel in Anspruch genommen werden konnen,

2.2.8 gemeindlicher Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstiicken, soweit das Grundstiick zur Umsetzung
eines, binnen funf Jahren ab Kauf beantragten, kommunalen Vorhabens im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift
verwendet wird,

2.2.9 Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Ausbau von dorfgerechten Freiflachen, Platzen, innerortlichen Ver-
bindungswegen sowie Freizeit- und Erholungseinrichtungen - hier ist insbesondere auf eine klimagerechte Ge-
staltung zu achten,

2.2.10 Initiativen und Mafnahmen zur Forderung der Dorfokologie, des Klimaschutzes und der Klimawandelanpas-
sung oder

2.2.11 Vorhaben, Durchfithrung modellhafter Untersuchungen, projektbezogener Sondergutachten, Wettbewerbe
und Projekte sowie die Erstellung von Informationsgrundlagen, die der Entscheidungsfindung und Weiterent-
wicklung der Dorfentwicklung dienen und nicht unter die Nummern 2.1 bis 2.2.10 fallen.
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2.3

4.2

4.3

Nicht gefordert werden Vorhaben

* die ganz oder uberwiegend Schonheitsreparaturen oder der Bauunterhaltung dienen,
* die bereits begonnen wurden,

» fiir Bau- und ErschlieSungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe-, und Industriegebieten,

* auf Friedhofen,

* die einer Beitragspflicht unterliegen bzw. deren beitragspflichtige Bestandteile.
Zuwendungsempfanger

Zuwendungen konnen gewahrt werden an

*  Ortsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden,

* naturliche Personen,

*  juristische Personen, Personengemeinschaften des privaten Rechts (Personengemeinschaften und Zusam-
menschlisse),

* als Korperschaften des offentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften.

Der Zuwendungsempfanger muss grundsatzlich Eigentimer oder Trager der Baulast des Vorhabens sein. Aus-
nahmsweise genugt ein Nachweis eines langfristigen Nutzungsrechtes, welches in der Regel dinglich gesichert
ist.

Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden nur gewahrt, wenn die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 LFAG in Verbindung mit Teil I
und Teil I der VV zu § 44 Abs. 1 LHO erfullt sind.

Fir nach dieser Verwaltungsvorschrift forderfahige Vorhaben konnen abweichend von dem Verbot der Doppel-
forderung gemals § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG auch Zuwendungen fiir Bauvorhaben im Bereich des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege sowie fiir Vorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung
und der energetischen Sanierung gewahrt werden, sofern und soweit dies die Fordervorschriften der anderen
Programme zulassen. Hierbei darf die Hohe aller gewahrten Zuwendungen bis zu 90 v. H. der zuwendungsfahi-
gen Kosten betragen.

Sollen zur Finanzierung eines Vorhabens auch Mittel aus anderen Forderprogrammen des Bundes und des Lan-
des bereitgestellt werden, so ist vom Antragsteller ein mit den beteiligten Bewilligungsbehdérden abgestimmter
Finanzierungsplan zu erstellen.

Vorhaben der Dorferneuerung werden gefordert in dorflich/landlich gepragten Gemeinden, raumlich getrennten
Ortsbezirken und landschaftsbestimmenden Gehoftgruppen mit bis zu 3.000 Einwohnern.

Der Schwerpunkt der Dorferneuerungsforderung liegt im Ortskernbereich.

Das jeweilige Vorhaben sollte aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt worden sein.
Dorferneuerungskonzept

Die Forderung setzt ein ganzheitliches, nachhaltiges und in die Zukunft gerichtetes Dorferneuerungs-/Dorfent-
wicklungskonzept der Gemeinde voraus, das vor Beschlussfassung durch den Gemeinderat hinsichtlich der fach-
lichen Belange mit den betroffenen Stellen und Behorden abzustimmen ist. Dabei iibernimmt die Dorferneue-
rungsbeauftragte oder der Dorferneuerungsbeauftragte der Kreisverwaltung die erforderliche Koordinierung.
Das Abstimmungsergebnis ist zu dokumentieren und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorzule-
gen.

Den Burgerinnen und Birgern muss Gelegenheit zur aktiven Mitwirkung in der Dorferneuerungsplanung gege-

ben werden. Eine Anhorung gentiigt nicht. Insbesondere muss den Belangen und Bediirfnissen von Kindern und
Jugendlichen und den Anforderungen an den Klimaschutz Rechnung getragen werden.

Das Dorferneuerungs-/Dorfentwicklungskonzept sollte insbesondere umfassen

* die Darstellung des Entwicklungsstandes des Dorfes und seiner tiberortlichen Beziige unter Beachtung der
Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung

241
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einschlieSlich der Aspekte der Landespflege und der diesbeziglichen Planungen,
* die Darstellung der funktionalen und strukturellen Mangel,

* die Erneuerungs- und Entwicklungskonzeption mit Zukunftsperspektiven fiir die Gemeinde (erlautert durch
Text und Plane, Lageplan i. d. Regel im Malistab 1:1.000), insbesondere im Hinblick auf eine funktionale,
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6.2

6.3

7.2

7.3

7.4

soziale und klimagerechte Weiterentwicklung,
* die Dokumentation der Beteiligung und aktiven Mitwirkung der Burgerinnen und Biirger sowie

* ein Umsetzungskonzept mit Mallnahmenkatalog und voraussichtlichem Investitions- und Finanzrahmen,
Realisierungszeitraum und Prioritaten der Fordervorhaben.

Art der Forderung

Die Zuwendungen werden als Projektférderung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung oder Anteilsfinanzie-
rung gemal Teil I oder Teil IT Nr. 2.2. der VV zu § 44 Abs. 1 LHO als nicht riickzahlbarer Zuschuss gewahrt.

Umfang der Forderung

Zuwendungsfahig im Rahmen des Zuwendungszweckes sind die Kosten gemals DIN 276 - Kosten im Bauwesen
(in der jeweils gultigen Fassung). Kostengruppen, die von einer Forderung ausgenommen sind, werden den Be-
willigungsstellen vom fachlich zustandigen Ministerium durch Rundschreiben mitgeteilt.

Zuwendungsfahig sind im Ubrigen nur Lieferungen und Leistungen, die im Rahmen gewerblicher/freiberuflicher
Betatigung erbracht werden. Die Forderung von Lieferungen und Leistungen eines wirtschaftlichen Unterneh-
mens der Gemeinde (oder ihrer Verbandsgemeinde) ist moglich, wenn sie nachweislich ausschliefSlich durch die-
ses Unternehmen erbracht werden kann. Lieferungen oder Leistungen einer Gesellschaft mit 6ffentlicher Betei-
ligung konnen gefordert werden, wenn sie unter Beachtung der wettbewerbs- und vergaberechtlichen Bestim-
mungen erbracht werden.

Soweit der Zuwendungsempfanger bei Antragstellung nicht bekannte zweckgebundene Geld- und Sachspenden
Dritter fur das geforderte Vorhaben erhalt, gelten diese als Eigenanteil des kommunalen Aufgabentragers, so-
weit sie 20 v. H. des verbleibenden kommunalen Anteils an den tatsachlichen Gesamtkosten des geforderten
Vorhabens nicht tibersteigen.

Die Umsatzsteuer zahlt nur dann zu den forderfahigen Ausgaben, soweit der Zuwendungsempfanger nicht vor-
steuerabzugsberechtigt ist. Wenn eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs i. S. d. § 15 a UStG eintritt, ist dies der
ADD mitzuteilen. Entsprechende Anderungen sind umgehend anzuzeigen.

Zuwendungen von Landkreisen gemals § 2 Abs. 5 LKO und von Verbandsgemeinden gemald § 67 Abs. 7 GemO,
die im Rahmen der Ausgleichsfunktion erbracht werden, gelten als Eigenanteil des kommunalen Vorhabentra-
gers und mindern die Landeszuwendung nicht.

Unentgeltliche Arbeitsleistungen von Bilirgerinnen und Biirgern an kommunalen Vorhaben werden, soweit sie
nach Art und Umfang vertretbar sind, als Eigenmittelersatz anerkannt. Die Selbsthilfeleistung soll 20 v. H. der
zuwendungsfahigen Gesamtausgaben bei der Kostengruppe 300, 400 und 500 der DIN 276 nicht iiberschreiten.
Der Wert der unentgeltlichen Arbeitsleistung ist fiktiv durch die Ermittlung der ersparten Unternehmerleistun-
gen nachzuweisen und von der Planerin oder dem Planer oder der Bauleiterin oder dem Bauleiter einfacher
Form zu bestatigen.

Arbeitsleistungen von privaten Antragstellern bei deren Vorhaben werden, soweit sie nach Art und Umfang ver-
tretbar sind, als Barmitteleinsatz anerkannt. Die Selbsthilfeleistungen sollen 20 v. H. der zuwendungsfahigen
Gesamtaufwendungen nicht Ubersteigen. Die Ermittlung der unentgeltlichen Arbeitsleistung erfolgt analog der
kommunalen Vorhaben und ist von der Planerin oder dem Planer oder der Bauleiterin oder dem Bauleiter in ein-
facher Form zu bestatigen.

Fir Zuwendungen zur Dorferneuerung aus Mitteln zum Vollzug des Gesetzes iiber die Gemeinschaftsaufgabe
~verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes” gelten, soweit diese Richtlinie nichts anderes vor-
gibt, die Fordergrundsatze des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe in der jeweils geltenden Fassung.

Hohe der Forderung
Kommunale Vorhaben

Bei kommunalen Vorhaben richtet sich die Hohe der Zuwendung nach der allgemeinen finanziellen Leistungsfa-
higkeit des Antragstellers und dem Landesinteresse an der Ausfithrung des Vorhabens. Die kommunale Gebiets-
korperschaft muss ihre Einnahmequellen ausschopfen. Der Fordersatz betragt in der Regel bis zu 75 v. H. der
forderfahigen Gesamtkosten und kann bei MaSnahmen, die der interkommunalen Zusammenarbeit dienen, auf
bis zu 90 v. H. angehoben werden.

Die Zuwendung nach Nummer 2.1.1 betragt bis zu 90 v. H. der zuwendungsfahigen Kosten, hochstens jedoch
15.000 EUR.

Die Zuwendung nach Nummer 2.1.2 betragt bis zu 90 v. H. der zuwendungsfahigen Kosten, hochstens jedoch
10.000 EUR.

Die Zuwendung nach Nummer 2.1.3 betragt bis zu 90 v. H. der zuwendungsfahigen Kosten, hochstens jedoch
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.2

8.000 EUR uber die Dauer der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde.

Die Zuwendung nach Nummer 2.1.4 betragt bis zu 90 v. H. der zuwendungsfahigen Kosten, hochstens jedoch
20.000 EUR.

Private Vorhaben

Bei privaten Vorhaben betragt die Zuwendung je Einzelvorhaben bis zu 35 v. H. der forderfahigen Ausgaben pro
Objekt, hochstens jedoch 30.000 EUR.

Fir Vorhaben gemals Nummern 2.2.7 kann die Zuwendung auf bis zu 41.000 EUR angehoben werden.

Die Forderung von Vorhaben der als Kérperschaften des offentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaf-
ten muss der Erfiilllung eines sozialen Auftrags dienen und richtet sich nach der Forderung von privaten Vorha-
ben.

Zuwendungen werden nur bewilligt, wenn die forderfahigen Ausgaben je Einzelvorhaben
bei kommunalen Vorhaben mindestens 15.000 EUR,
bei privaten Vorhaben mindestens 7.000 EUR

betragen. In besonders begrindeten Fallen kann mit Zustimmung der Bewilligungsbehorden hiervon abgewi-
chen werden.

Vorhaben in Investitions- und MafRnahmenschwerpunkten, insbesondere struktur- und dorfokologieverbessernde
MalSnahmen, sind vorrangig zu fordern.

Antragsverfahren
Antragstellung

Anerkennung als Investitions- und Mallnahmenschwerpunkt:

242
243

Antrage von Zuwendungsempfangern auf Anerkennung als Investitions- und Mallnahmenschwerpunkt (Schwer-
punktgemeinde) sind unter Verwendung des Vordrucks jeweils bis 1. Juli eines jeden Jahres tiber die Dorferneue-
rungsbeauftragten der ADD vorzulegen. Voraussetzung fiir eine Anerkennung als Investitions- und Malinah-
menschwerpunkt ist ein Dorferneuerungskonzept, das zum Zeitpunkt des Antrags auf Anerkennung nicht alter
als funf Jahre sein darf. Das Dorferneuerungskonzept ist dem Antrag beizufiigen.

Die Antrage sind durch die ADD kreisweise, in Listen, bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres mit einem Entschei-
dungsvorschlag der Kreisverwaltung und einer mit der ADD abgestimmten Stellungnahme dem zustandigen Mi-
nisterium vorzulegen.

Der Anerkennungszeitraum betragt acht Jahre.
Kommunale Vorhaben:

Ausfithrungsreife Antrage sind von dem Zuwendungsempfanger unter Verwendung des Vordrucks nach Teil I An-
lage 4 Muster 1 (Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung) der VV zu § 44 LHO und Teil II Anlage 1 (Ubersicht
uber die Haushalts- und Finanzlage) der VV zu § 44 LHO jeweils bis zum 15. September eines jeden Jahres der
Kreisverwaltung vorzulegen.

Die Kreisverwaltung prift die Antrage auf Vollstandigkeit, ihre Forderfahigkeit und Entscheidungsreife und
stellt fur die bewilligungsreifen Vorhaben im Benehmen mit den Verbandsgemeinden eine Antrags- und Priorita-
tenliste fiir die Gemeinden auf.

Die Kreisverwaltung legt die Antrage mit ihrer Stellungnahme nach (Stellungnahme der Kommunalaufsicht) zu-
sammen mit den Antrags- und Prioritatenlisten der ADD bis zum 2. November eines jeden Jahres vor.

Die Vorhaben sind von der Kreisverwaltung mit der ADD auf der Grundlage der Dorferneuerungskonzepte nach
fachlichen Grundsatzen zu bewerten und aufeinander abzustimmen.

Die Antrage sind dem jeweils zustandigen Ministerium seitens der ADD nach Priifung, kreisweise mit Zuwen-
dungsvorschlag, vorzulegen.

Private Vorhaben:

Antrage auf Forderung privater Vorhaben sind unter Verwendung des Vordrucks nach besonderem Muster iitber
die Gemeindeverwaltung, bei Ortsgemeinden tber die Verbandsgemeindeverwaltung der Kreisverwaltung vor-
zulegen. Die Gemeinde bestatigt, dass sich die privaten Vorhaben in das Dorferneuerungskonzept einfiigen.

Die Zuwendungsantrage sind von der Aufsichtsbehorde (Kreisverwaltung bzw. ADD) sorgfaltig zu priifen und be-
reits zuriickzu weisen, wenn eine der Voraussetzungen dieser Verwaltungsvorschrift nicht gegeben ist oder ein
Fall nach § 25 Abs. 2 LFAG vorliegt.
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8.3 Fiir die Antragstellung, Bewilligung und die Auszahlung der Zuwendung sowie die Uberwachung und den Nach-
weis der Verwendung einschlieflich der Prufung des Verwendungsnachweises und die ggf. erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides sowie die Erstattung der gewahrten Zuwendungen nebst Zinsen gelten die
Nr. 3.3 i. V. m. Anlage 1 der VV zu § 34 LHO mit den Bestimmungen zu der VV zu § 44 Abs. 1 LHO. Fur kommu-
nale Vorhaben gelten zusatzlich die Bestimmungen des § 25 Abs. 2 LFAG.

9 Bewilligungen
9.1 Kommunale Vorhaben

Zuwendungen fur kommunale Vorhaben und Vorhaben nach Nummer 2.2.11 werden durch das jeweils zustandi-
ge Ministerium bewilligt.

Nach der Bewilligung der kommunalen Vorhaben durch das zustandige Ministerium trifft die ADD anstelle der
Bewilligungsbehorde alle weiteren Entscheidungen.

9.2 Private Vorhaben

Zuwendungen fir private Dorferneuerungsvorhaben werden durch die jeweilige Kreisverwaltung bewilligt. Die-
se ist auch fur die ordnungsgemalle Abwicklung (Auszahlung und Verwendung) der gewahrten Zuwendung ver-
antwortlich.

9.3 Das zustandige Ministerium kann in besonders begriindeten Einzelfallen Ausnahmen zu den Nummern 2 bis 8
dieser Verwaltungsvorschrift zulassen.

9.4 Die Bewilligungsbehorden konnen in Ausnahmefallen nach Vorgaben des fachlich zustandigen Ministeriums aus
besonderem Grund den vorzeitigen Baubeginn zulassen, soweit hierzu eine haushaltsrechtliche Ermachtigung
vorliegt.

10 Verwendungsnachweis kommunaler Vorhaben

10.1 Die Verwendungsnachweise fiir kommunale Vorhaben von kreisangehorigen Gemeinden werden von der
Kreisverwaltung gepriift.

Bei Zuwendungen, die zur Festbetragsfinanzierung gewahrt wurden, gentigt als Verwendungsnachweis eine Er-
klarung der Biirgermeisterin oder des Birgermeisters, dass die Mittel bestimmungsgemals verwendet wurden.
Dabei sind die Hohe der zuwendungsfahigen Investitionsauszahlungen und deren Finanzierung (aufgeteilt nach
Eigenanteil, Zuwendungen Dritter, Beitragen und Zuwendungen) anzugeben. Die Erklarung muss aufSerdem fol-
gende Bestatigung beinhalten:

»Die Bestimmungen der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuches und des Gesetzes gegen missbrauchliche Inan-
spruchnahme von Subventionen sind mir bekannt.”

Das gleiche vereinfachte Verfahren geniigt auch bei Zuwendungen bis zu 100.000 EUR zur Anteilsfinanzierung.

10.2  Soweit eine Forderung nach dem LFAG erfolgt, veranlasst die ADD die Vereinnahmung zuriickgezahlter Be-
trage durch Absetzen von der Ausgabe. Die ADD teilt dem zustandigen Ministerium jeweils am Ende eines Quar-
tals unter Verwendung des Vordruckes nach besonderem Muster die Betrage mit, die von gewahrten Zuwendun-
gen nicht beansprucht werden bzw. von den bereits ausgezahlten Zuwendungen zuriickzuzahlen sind.

10.3  Wird ein gefordertes bauliches Objekt innerhalb der Zweckbindungsfrist veraullert, kann die Bewilligungsbe-
horde Zuwendungen ganz oder teilweise zuruckfordern.

11 Sonstige Zuwendungsregelungen

11.1  Bei Veroffentlichungen und Verlautbarungen aller Art (Presseerklarungen, Publikationen, Berichten, Einla-
dungen usw.) hat der Zuwendungsempfanger in geeigneter Form auf die finanzielle Forderung durch das zustan-
dige Ministerium hinzuweisen.

11.2 Nach § 7 Abs. 1 Nr. 11 des Landestransparenzgesetzes (LTransG) besteht fiir Landeszuwendungen ab einer
Fordersumme von 1.000 EUR eine Verdffentlichungspflicht auf der Transparenz-Plattform des Landes Rhein-
land-Pfalz. Durch die Annahme der Zuwendung erklart sich der Empfanger mit der Veroffentlichung einverstan-
den.

12 Schlussbestimmung
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

243
244

bfd amtlich®: der Info-Dienst amtlicher Verkindungen



	I. Veröffentlichungen, die in das Amtliche Gültigkeitsverzeichnis rheinland-pfälzischer Verwaltungsvorschriften (Gültigkeitsverzeichnis) aufgenommen werden
	2325 Förderung der Dorferneuerung (VV-Dorf)


